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Teilweise Steuerbefreiung von
Elektrizitatsversorgungsunternehmen

Latente Steuern und Spartenrechnungen im Visier

Steuerbefreiungen von rechtlich privatisierten Elektrizi-
tatsversorgungsunternehmen (EVUs) sind aufgrund der
jungsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und der
Gesetzgebung unter Druck geraten. Wo sich ein (teil-
weiser) Widerruf der Steuerbefreiung abzeichnet,
mussen die EVUs rechtzeitig steuerliche Massnahmen
ergreifen. Dabei stellen sie gerade die latenten Steuern
auf stillen Reserven vor eine grosse Herausforderung.

Frédéric Zloczower, Leonhard Scheer

In der letztjahrigen Juli- und August-
ausgabe des Bulletin SEV/VSE war die
Steuerbefreiung von EVUs ein Thema. [1]
Demnach miissen rechtlich privatisierte
EVUs einige allgemeine und spezifische
Voraussetzungen erfiillen, um fiir Ge-
winn und Kapital von der Steuerpflicht
befreit zu sein - sofern sie Gffentliche
Aufgaben wahrnehmen. Massgebend
sind die einschldgigen Bestimmungen im
Bundesgesetz iiber die direkte Bundes-
steuer (DBG)[2] sowie die kantonale
Steuergesetzgebung im Sitzkanton des
EVUs.[3]

Wesentlich fiir eine Steuerbefreiung
ist primér die Tatigkeit des EVUs. Nur
jene Aufgaben, die eigentlich dem Ge-
meinwesen obliegen, aber vom EVU
wahrgenommen werden, sind wegen 6f-
fentlicher Zwecksetzung steuerbefrei-
ungswiirdig. [4] Eine weitere Schliisselvo-
raussetzung ist die Wettbewerbsneutrali-
tdt: Eine Steuerbefreiung darf in keinem
Fall eine bestehende Wettbewerbssitua-
tion beeintrachtigen. [5]

Steuerbefreiungswiirdige

Tatigkeit: ja oder nein?

Ein grosser Vorteil rechtlich privati-
sierter EVUs wird darin gesehen, dass sie
auf neue Anforderungen flexibel reagie-
ren und neue Geschéftsfelder rasch er-
schliessen konnen. So bieten verschie-
dene EVUs heute neben der Sicherstel-
lung der Grundversorgung auch andere
Dienstleistungen an. Damit verfolgen sie
durchaus Erwerbszwecke und stehen
hédufig in Konkurrenz zu anderen privat-
rechtlichen Unternehmen. Aus steuerli-
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cher Sicht stellt sich die Frage, ob solche
Leistungen mit der Steuerbefreiung ver-
einbar sind.

Jene Leistungen eines EVUs, die typi-
scherweise eine offentliche Aufgabe dar-
stellen, konnen steuerbefreit werden.
Dazu zidhlen je nach Kanton grundsétz-
lich die folgenden Tatigkeiten (Aufzdh-
lung nicht abschliessend):

B Grundversorgung von privaten Haus-
halten und Endverbrauchern auf dem
eigenen Gemeindegebiet mit Elektrizitat
(Netzebene 7, evtl. 5).

B Grundversorgung mit Wasser sowie
mit Gas auf dem eigenen Gemeindege-
biet.

B Sicherstellung der offentlichen Be-
leuchtung im Gemeindegebiet.

Dagegen gelten die folgenden Aktivi-
titen steuerlich als kritisch und der Steu-
erbefreiung abtréglich (Aufzahlung nicht
abschliessend):

B Grundversorgung mit Elektrizitét,
Wasser und Gas von «fremden» Gemein-
den, die nicht am EVU beteiligt sind.

B Produktion von Elektrizitdt und Gas.
B Handel mit Elektrizitdt und Gas oder
mit Zertifikaten.

B Erzeugung und Vertrieb von Fern-
wirme an Private und Unternehmen.

B Glasfasernetze und Vertrieb von Tele-
kommunikationsdienstleistungen.

B Installation und Unterhalt von Privat-
anschliissen.

B Beratungen im Bereich Energie-,
Wirme- oder Kélteversorgung.

Erforderliches Ausmass fiir

Steuerbefreiung

Ubt ein EVU neben steuerbefreiungs-
wiirdigen Tatigkeiten auch solche aus, die
nicht dem steuerbefreiten, offentlichen
Zweck dienen, ist eine teilweise Steuerbe-
freiung maglich. Dies setzt jedoch voraus,
dass das EVU nicht in erster Linie Er-
werbszwecke verfolgt. Heisst: Eine Steu-
erbefreiung ist dann ausgeschlossen,
wenn die nicht steuerbefreiungswiirdigen
Tatigkeiten im Vordergrund stehen und
ein gewisses Ausmass iibersteigen. [6]

Bild 1 Die Sicherstellung der 6ffentlichen Beleuchtung im Gemeindegebiet gilt als 6ffentliche Auf-
gabe und damit als steuerbefreiungswiirdige Tétigkeit. Im Bild: Rheinbriicke in Basel.
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Bilder: Istockphoto
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Tlative Strength Index [39,36]

Bild 2 Fiir rechtlich privatisierte EVUs lohnt es sich, ihre Tatigkeiten regelmassig steuerlich zu ana-
lysieren und gegebenenfalls das Gesprach mit der Steuerbehérde zu suchen.

(Teilweiser) Widerruf der

Steuerbefreiung

Soweit sie die Voraussetzungen erfiil-
len, werden die EVUs im Rahmen der
Privatisierung zum Zeitpunkt der Aus-
gliederung von den zustdndigen kanto-
nalen Steuerbehoérden von der Steuer-
pflicht befreit. Die Steuerbehorden kon-
nen eine Steuerbefreiung allerdings je-
derzeit tiberpriifen und diese auch ganz
oder teilweise widerrufen - dann ndam-
lich, wenn einer der folgenden Griinde
gegeben ist:
B Praxisinderung: Die Steuerbefreiung
kann infolge einer Praxisdnderung (ganz
oder teilweise) entfallen. So hat nament-
lich der Bundesgerichtsentscheid vom
22. November 2004 [7] eine Praxisver-
schérfung bewirkt. Demnach wurde die
eine oder andere bereits erteilte Steuer-
befreiung eines EVUs infrage gestellt.
Steuerausfille aufgrund schlechter Wirt-
schaftslage und die entsprechende Su-
che nach neuen Einnahmequellen des
Gemeinwesens diirften solche Verschér-
fungen weiter begiinstigen.
B Gesetzesanpassung: Andern infolge
einer Gesetzesanpassung die Rahmen-
bedingungen, kann die Grundlage fiir
eine Steuerbefreiung entfallen. Zu ver-
weisen ist hier auf die aktuellen Bestre-
bungen, den Strommarkt vollstédndig zu
liberalisieren.[8] Damit wiirde die
Stromversorgung dem freien Wettbe-
werb unterstellt. Dadurch wiirde sie in
erster Linie zu Erwerbszwecken erfol-
gen, was einer Steuerbefreiung aufgrund
eines Offentlichen Zwecks wider-
spricht. [9]
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B Wegfall der Voraussetzungen: Stellen
die Steuerbehorden bei einer Uberprii-
fung fest, dass die Voraussetzungen fiir
eine Steuerbefreiung nicht mehr erfiillt
sind, wird eine solche aufgehoben. Eine
Aufhebung kénnte riickwirkend auf den
Zeitpunkt ausgesprochen werden, in
dem die Voraussetzungen nicht mehr er-
fiillt waren.

Spartenrechnung

Mit Eintritt in eine Teilsteuerpflicht
muss das EVU eine Spartenrechnung er-
stellen. [10] Darin muss es steuerbefreite
Tatigkeitsbereiche von nicht steuerbefrei-
ten Bereichen trennen. Aus steuerlicher
Sicht sind dabei die folgenden Punkte
massgebend:
W Bruttoprinzip (Verrechnungsverbot)
B Ertragsseitig (separate Konten)
B Aufwandseitig (direkte Zuweisung als
Grundsatz, Umsatzschliissel fiir sparten-
tibergreifende Kosten wie z.B. Lohne)
B Rechnungsmissige klare Trennung
zwischen den beiden Tatigkeiten. [11]

Eine Trennung von Tétigkeitsberei-
chen ist fiir Netzbetreiber nicht neu. Ge-
méss Art. 10 und 11 des Stromversor-
gungsgesetzes [12] miissen die Betreiber
und Eigentiimer von Verteil- und Uber-
tragungsnetzen fiir jedes Netz je eine Jah-
res- und Kostenrechnung erstellen, die
von den {ibrigen Tatigkeitsbereichen ent-
flochten sind (buchhalterisches «Un-
bundling»). So miissen die EVUs in der
Rechnungslegung mindestens die Verteil-
netze buchhalterisch von den iibrigen
Tatigkeitsbereichen entflechten. Diese

gesetzlich vorgeschriebene Entflechtung
geht iiber die steuerlichen Rahmenbedin-
gungen hinaus. Eine fiir Steuerzwecke
bendtigte Spartenrechnung bedingt da-
her einen iiberschaubaren Mehraufwand.

Latente Gewinnsteuerbe-

lastung auf stillen Reserven

Ein urspriinglich zu 100 Prozent steu-
erbefreites EVU steht mit dem teilweisen
Widerruf der Steuerbefreiung nicht sel-
ten vor einer betrdchtlichen, latenten
Steuerbelastung. Dies ist dann der Fall,
wenn Bilanzpositionen einer nachtrég-
lich steuerbaren Sparte umfangreiche
stille Reserven enthalten. Entféllt eine
Steuerbefreiung — aus welchen Griinden
auch immer -, ist eine spidtere Auf-
deckung oder Realisation stiller Reser-
ven im Grundsatz steuerbar. Auf den
stillen Reserven lastet somit eine latente
Gewinnsteuerbelastung.

Vorkehrungen gegen latente

Steuerbelastung

Bei einem drohenden (teilweisen) Wi-
derruf der Steuerbefreiung stehen dem
EVU in der Regel zwei Massnahmen zur
Verfiigung, um die latente Steuerbelas-
tung zu beseitigen:
B Die stillen Reserven werden in den Bii-
chern sofort aufgedeckt. Denn: Vor Ein-
tritt in die Steuerpflicht kénnen stille Re-
serven im Grundsatz ohne Steuerfolgen
aufgelost werden. Allerdings ist eine Auf-
16sung in der Regel erfolgswirksam (aus-
serordentlicher Ertrag) und erhoht im
betreffenden Jahr den buchmaéssigen Ge-
winn. Dies kann zu einem Erklarungsbe-
darf gegeniiber den Kunden oder der Of-
fentlichkeit fithren. Zudem muss das EVU
im Zusammenhang mit einer allfalligen
Aufwertung von Aktiven auch dem Risiko
von zusétzlichen ausserplanméssigen Ab-
schreibungen Rechnung tragen. Anders
ausgedriickt: Das EVU muss den aktuel-
len Verkehrswert der aufzuwertenden Bi-
lanzposition kennen und beriicksichtigen.
B Die stillen Reserven werden spiter
aufgedeckt, in den Biichern oder durch
echte Realisation. Stille Reserven, die in
einer steuerbefreiten Zeit gebildet wur-
den, sollten sich auch nach Wegfall der
Steuerbefreiung ohne Steuerfolgen auflo-
sen lassen. Dies ist allerdings nicht ohne
Weiteres der Fall und unter Umstédnden
schwer nachzuweisen. Soweit keine all-
gemeine Grundlage besteht — wie bei-
spielsweise bei konzessionierten Trans-
portunternehmen [13] -, sollte das EVU
hierfiir eine Vereinbarung mit den Steu-
erbehorden treffen («Steuerruling»).

VS=
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Agieren statt reagieren

Es lohnt sich, die Tatigkeiten rechtlich
privatisierter EVUs von Zeit zu Zeit steu-
erlich zu analysieren. Liegt ein Risiko fiir
einen teilweisen Widerruf der Steuerbefrei-
ung vor, sind steuerliche Massnahmen an-
gezeigt. Bei einer Teilsteuerpflicht muss
das EVU eine Trennung zwischen seinen
steuerbefreiten und steuerbaren Bereichen
vornehmen und eine Modellspartenrech-
nung erstellen. Dabei sollte es priifen, ob
im Bereich einer potenziell steuerbaren
Sparte umfangreiche stille Reserven beste-
hen, mit denen latente Gewinnsteuerfol-
gen verkniipft sind. Gegebenenfalls muss
es eine Auflosung der stillen Reserven gut-
heissen und entscheiden, ob und wie es das
Gesprdch mit den Steuerbehorden beziig-
lich Steuerbefreiung und damit verbunden
der steuerneutralen Auflosung suchen soll.

Sollte eine teilweise Steuerbefreiung
nicht méglich sein - etwa weil die steuer-
befreiungswiirdigen Tatigkeiten das erfor-
derliche Ausmass nicht erreichen -,
kénnte das EVU eine steuerneutrale
Trennung der Tatigkeiten auf zwei sepa-
rate Rechtstrdger priifen. In der Konse-
quenz lagen zwei rechtlich und steuerlich
voneinander unabhéngige Subjekte vor.
Damit wiirde zumindest der eine Rechts-
tréiger die Voraussetzungen fiir eine teil-
weise oder eventuell sogar vollstdndige
Steuerbefreiung erfiillen.
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m Exonération partielle d'impéts pour les entreprises

d'approvisionnement en énergie

Les impots latents et la comptabilité par secteur en point de mire

Si elles assurent des taches publiques, les entreprises d'approvisionnement en énergie (EAE)
peuvent étre exonérées d'impdts sous certaines conditions. Ces taches doivent toutefois
relever du ressort des pouvoirs publics pour pouvoir étre dispensées d'impdts, comme
I'approvisionnement de base en électricité, en eau et en gaz des ménages privés et des
consommateurs finaux dans la propre aire de desserte communale.

A I'heure actuelle, certaines EAE offrent en plus de |'approvisionnement de base d'autres
prestations a but lucratif : I'approvisionnement de base en électricité, en eau et en gaz de
communes sans participation a I'EAE, la production et le négoce d'électricité et de gaz ou la
production et la vente de chaleur a distance.

Si une EAE exerce de telles activités sans mission publique, en plus de celles qui la dispensent
de payer des impdts, elle peut bénéficier d'une exonération fiscale partielle. Dans ce cas-la,
une comptabilité doit é&tre établie par secteur dans laquelle les domaines d'activités dispensés
d'imp6ts doivent étre séparés de ceux soumis a |'impot.

Les autorités fiscales peuvent a tout moment analyser une dispense fiscale délivrée et la
réfuter entierement ou partiellement, par exemple du fait d'un changement de pratique de
I'EAE ou d'une adaptation de la loi. Si les postes du bilan d'un secteur devenu imposable
comprennent des réserves latentes considérables, |'EAE devra a tout moment faire face a une
imposition fiscale. Il est de ce fait recommandé pour une EAE privatisée d'analyser réguliére-
ment ses activités au niveau fiscal. En cas de révocation imminente de la dispense fiscale, il
est conseillé de prendre les mesures qui s'imposent suffisamment tot et, le cas échéant, de
contacter les autorités fiscales. Se
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Querschnitt von 2.5 mm? bis 16 mm?

Verschiedene Farben, Dimensionen und
Ausfuhrungen zur Auswahl

30% engere Biegeradien dank der Leiter in Litzenklasse 5
Ideal fur die Installationen der 6ffentlichen Beleuchtung

Handelslbliche Anschlusskomponenten und Muffen erhaltlich

Wenn es eng wird

Jedes Energieversorgungsunternehmen kennt das: Bei der 6ffentlichen Beleuch-
tung sind die Platzverhaltnisse oft knapp. Das macht die Installation miihsam und
zeitraubend.

Erleichtern Sie sich die Arbeit mit GKN-Flex. Diese innovativen Kabel lassen sich
durch den flexiblen Aufbau der Leiter in besonders engen Biegeradien einziehen —
und zwar in jeder gewinschten Dimension.

LAN

Weissackerstrasse 7, CH-3072 Ostermundigen, +41 31 930 80 80
Rossbodenstrasse 20A, CH-7000 Chur, +41 81 286 76 76
kablan@kablan.ch, www.kablan.ch

Vss

AZS electrosuisse »

Bulletin 10/2013

15



	Teilweise Steuerbefreiung von Elektrizitätsversorgungsunternehmen

